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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2020/NK/034
öffentlich
01.09.2020
Herr R. Jennerjahn
Frau S.-C. Hirsch

Abwägungsbeschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 
"Wohnbebauung Warsow Nr. 2" der Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge

Nichtöffentlich 10.09.2020 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Neukalen

Öffentlich 24.09.2020 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB auf der Grundlage, des in 
der Anlage beigefügten Abwägungsprotokolls abgewogen. 

Das Ergebnis der Abwägung ist auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 BauGB den betreffenden 
Trägern öffentlicher Belange mitzuteilen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V
§ 1 Abs. 7 BauGB

Die Stadtvertretung Neukalen hat mit Beschluss 2020/NK/014 vom 15.04.2020 den Entwurf 
der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 „Wohnbebauung Warsow Nr. 2“ der Stadt 
Neukalen gebilligt und die  Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Beteiligung der 
Nachbargemeinden beschlossen. Der Planentwurf lag vom 02.06.2020 bis zum 10.07.2020 
im Rathaus der Stadt Malchin öffentlich aus. Außerdem wurden die auszulegenden 
Unterlagen in das Internet unter www.malchin.de eingestellt.  
 
Parallel hierzu erfolgte die Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden keine grundsätzlichen Einwände und 
Bedenken gegen den Entwurf des B-Planes Nr. 10 vorgebracht. Die Hinweise werden 
gemäß anliegendem Abwägungsprotokoll berücksichtigt.   

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Peenestadt Neukalen entstehen keine Kosten. Die Durchführung und Finanzierung 
des Bauleitplanverfahrens sowie des Vorhabens selbst obliegt dem Vorhabenträger. Hierzu 
wurde mit dem Vorhabenträger am 11.03.2020 ein entsprechender städtebaulicher Vertrag 
geschlossen.

Anlagen:
Übersicht Stellungnahmen
Abwägungsprotokoll
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Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit zum Entwurf 

des B-Plan Nr.10 „Wohnbebauung Warsow Nr.2“ der Stadt Neukalen 

-  ABWÄGUNG - 

 
Am 15.04.2020 hat die Stadtvertretung Neukalen den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.10 
(Entwurf Stand März 2020) gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und 
Nachbargemeinden bestimmt. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung vom 02.06.2020 bis einschließlich 
10.07.2020; die Behörden und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 07.05.2020 zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 
Seitens der Immissionsschutzbehörde des Landkreises konnte die Planung nicht 
abschließend beurteilt werden. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte hat auf die Erforderlichkeit einer erneuten Prüfung, ob die 
Immissionswerte für Geruch gemäß GIRL M-V an der neu geplanten Wohnbebauung 
eingehalten werden, hingewiesen. 
Bei der in Nachbarschaft zum geplanten Vorhaben liegenden Tierhaltungsanlage handelt es 
sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage, für die aktuell eine Immissionsschutz-
genehmigung für 680 Rinder und 150 Kälber bis 6 Monate erteilt wurde, also in der Summe 
für insgesamt 830 Tierplätze. In Nachbarschaft der Anlage befinden sich außerdem Anlagen 
und Ställe eines Pferde- und Reitstalles, der mit zu berücksichtigen ist.  
Das Gutachten wurde überarbeitet und mit Schreiben vom 12.08.2020 dem Landkreis MSE 
und dem StALU MS erneut zur Stellungnahme vorgelegt. 

 
Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen (§ 1 Abs.7 und § 1a Abs.2 Satz 3 BauGB) 

 

1.Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom März 2020   

 

Lfd. 
Nr. 

Behörden / 
Nachbargemeinden 

Eingang 
Stellung-
nahmen 

Datum 
Stellung-
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen 
/ Abwägung 
erforderlich 

 Behörden     

1. LA für innere Verwaltung 08.05.2020 08.05.2020 X* - 

2. 50 Hertz 11.05.2020 11.05.2020 X - 

3. Straßenbauverwaltung 11.05.2020 11.05.2020 X* - 

4. BAIUDBW 11.05.2020 11.05.2020 X - 

5. GDMcom 11.05.2020 11.05.2020 X - 

6. HanseGas 12.05.2020 12.05.2020 X - 

7. LPBK 12.05.2020 12.05.2020 X - 

8. Straßenbauamt Nstr. 13.05.2020 11.05.2020 X* - 

9. GASCADE 19.05.2020 19.05.2020 X* - 

10. BVVG 20.05.2020 20.05.2020 X - 

11. Amt für RO und LP 04.06.2020 03.06.2020 X - 

12. LUNG 15.06.2020 15.06.2020 Keine  Stellungnahme 

13. Forstamt Dargun 16.06.2020 09.06.2020 X - 

14. StALU 18.06.2020 15.06.2020 - X 

15. IHK 23.06.2020 19.06.2020 X - 

16. Vodafon Kabel Deutschl. 23.06.2020 23.06.2020 - X 

17. Landkreis MS 26.06.2020 24.06.2020 - X 

18. Landesanglerverband 26.06.2020 26.06.2020 - X 
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19. WZV Stavenhagen 16.07.2020 15.07.2020 - X 

20. Telekom 31.07.202 30.07.2020 - X 

      

 Nachbargemeinden     

1. Gem. Alt Sührkow 18.06.2020 18.06.2020 X - 

2. Stadt Dargun 18.06.2020 15.06.2020 X - 

      

 Bürger      

 keine     

X* allgemeine Hinweise, die Hinweise wurden / werden beachtet 

 

Folgende Behörden haben sich zum Entwurf nicht geäußert:  

 Bergamt    BBL 

 BA für Immobilienaufgaben  LA Gesundheit und Soziales 

 LA Kultur und Denkmalpflege Telekom 

 E.DIS     BUND 

 Handwerkskammer   KKV Güstrow 

 Landesjagdverband   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

 WBV Obere Peene    Stadt Malchin 

 Gemeinde Lelkendorf 
 

Die Stadt Neuklen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind. 
 

2. Übersicht über die zum geänderten Gutachten (Geruchs- und Staubimmissionen) 
    vom 06.August 2020 eingegangenen Stellungnahmen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Behörden Eingang 
Stellung-
nahmen 

Datum 
Stellung-
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen 
/ Abwägung 
erforderlich 

1. Landkreis MSE 08.09.2020 04.09.2020 X - 

2. StALU 02.09.2020 28.08.2020 X X* 

X*- Abwägung zu Pkt. 1 und 3 – siehe Abwägung Stellungnahme StALU vom 15.06.2020  
 

3.   Abwägung 

 

Die Abwägung erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 

 
 
In Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen ist mit Satzungsbeschluss ein verbind-
liches Konzept für die Niederschlagsentwässerung festzulegen. Mit Satzungsbeschluss wird 
festgesetzt, dass die Niederschlagsentwässerung der geplanten Bebauungen mit an die 
vorhandene, das Plangebiet kreuzende Regenentwässerung anzuschließen ist.  
In diesem Fall ist eine Stellungnahme des unterhaltungspflichtigen WBV Obere Peene 
erforderlich. Der WBV wurde dazu beteiligt; die Zustimmung zur Einleitung in den Vorfluter 
liegt vor. 
 
 
Mit Satzungsbeschluss werden die örtlichen Bauvorschriften wie folgt geändert: 

 Zurücknahme der Vorschrift zu den zulässigen Farbpaletten der Putzfassaden der 
Hauptgebäude - helle, erdige Töne in ihrer vielfältigen Grau- und Farbabstufung 

 

Begründung: 
Die Vorgabe ist zu unbestimmt; Festlegungen über verbindliche Farbtöne sollen nicht erfolgen 
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Stellungnahme Nr. 14 Abwägung 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Teile des Feldblocks werden überplant.  
Der Bewirtschafter der Flächen wurde durch den Flächeneigentümer darüber informiert, 
dass die Flächen für eine Bebauung vorbereitet werden. Es werden ehemalige 
Hofflächen in Anspruch genommen; die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter 
Flächen bleibt auf ein Mindestmaß begrenzt.  
Die rückwärtigen Flächen bleiben weiterhin der landwirtschaftlich Nutzung vorbehalten; 
die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen wird sichergestellt.  
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Stellungnahme Nr. 14 Abwägung 

 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 3. 
Der Landkreis MS wurde beteiligt; es besteht kein Altlastverdacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Das Gutachten wurde überarbeitet und in der Fassung vom August 2020 dem Landkreis 
und StALU als betroffene Behörden erneut zur Stellungnahme übergeben.  
Neben den im Abstand von ca. 120 m Entfernung liegenden Stallungen des land-
wirtschaftlichen Betriebes mit Milchvieh- und Rinderhaltung wurde die am östlichen 
Ortsrand im Abstand von ca. 430 m liegende Reithalle mit betrachtet. Im Ergebnis der 
Prüfung wurde festgestellt, dass hinsichtlich der zu bewertenden Geruchsbelastung die 
geltenden Richtwerte der GIRL deutlich eingehalten bzw. unterschritten werden. Die 
nach TA-Luft 2002 einzuhaltenden Werte in Bezug auf Staubbelastungen werden 
ebenfalls eingehalten bzw. unterschritten. 
 
Mit Schreiben vom 28.08.2020 liegt die abschließende Stellungnahme des StALU vor 
(siehe anliegende Tabelle). 
 
Aus Sicht der Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft gibt 
es keine Einwände. 
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Stellungnahme StALU vom 28.08.2020  
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Stellungnahme Nr.16 Abwägung 

 

        

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erschließung der Fläche erfolgt in Verantwortung des Eigentümers. 
Dem Eigentümer der Fläche wird diese Stellungnahme übergeben, die notwendigen 
Abstimmungen erfolgen im Rahmen der Umsetzung der Baumaßnahmen durch den 
Eigentümer bzw. Erschließungsträger. 
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Stellungnahme Nr.17 Abwägung 
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Stellungnahme Nr.17  Abwägung 

 

           
 

 
 
Zu 1. 
Es bestehen keine Bedenken bezüglich der Anwendung des Verfahrens nach § 13b 
BauGB. 
 
 
Zu 2. 
Das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. Der Flächennutzungsplan wird im 
Wege der Berichtigung angepasst. Dies erfolgt mit Bekanntmachung der Satzung über 
den B-Plan Nr.10. 
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Stellungnahme Nr. 17  Abwägung 

 

                 
 

 
Zu II. 1 
 
Immissionsschutz 
Das Gutachten wurde überarbeitet und in der Fassung vom 06.August 2020 dem 
Landkreis und StALU als betroffene Behörden erneut zur Stellungnahme übergeben.  
Neben den im Abstand von ca. 120 m Entfernung liegenden Stallungen des land-
wirtschaftlichen Betriebes mit Milchvieh- und Rinderhaltung wurde die am östlichen 
Ortsrand im Abstand von ca. 430 m liegende Reithalle mit betrachtet.  
 
Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass hinsichtlich der zu bewertenden 
Geruchsbelastung die geltenden Richtwerte der GIRL deutlich eingehalten bzw. 
unterschritten werden. Die nach TA-Luft 2002 einzuhaltenden Werte in Bezug auf 
Staubbelastungen werden ebenfalls eingehalten bzw. unterschritten. 
 
Mit Schreiben vom 04.09.2020 liegt die abschließende Stellungnahme des Landkreises 
vor. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Planungsabsichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Artenschutz 
Der artenschutzrechtlichen Prüfung einschl. der Festsetzung der naturschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wird zugestimmt. 
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung 

 

                
 

 
 
 
FFH-Verträglichkeitsprüfung 
Bei Einhaltung der textlichen Festsetzungen sind keine erheblichen und nachteiligen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die das Plangebiet querende Regenwasserleitung in Rechtsträgerschaft der Stadt 

Neukalen wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau der neuen Dorfstraße verlegt. Bei 

der Dimensionierung der Leitung wurden weitere noch notwendige Straßenausbau-

maßnahmen berücksichtigt; Reserven für einzelne Anschlüsse von Grundstücks-

entwässerungen sind vorhanden.  

Die Stadt Neukalen hat entschieden, dass mit Satzungsbeschluss im Bebauungsplan 

festgesetzt wird, dass das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser in die 

vorhandene Leitung mit eingeleitet werden kann. In diesem Fall bedarf es der 

Zustimmung des unterhaltungspflichtigen WBV. Der WBV Obere Peene wurde dazu 

beteiligt; die Zustimmung zur Einleitung in den Vorfluter liegt vor.  

Gemäß § 8 WHG M-V bedarf es außerdem einer Erlaubnis oder Bewilligung.  

Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass durch die jeweiligen Nutzer im Zuge 

der Umsetzung der Planung die entsprechenden Anträge auf eine wasserrechtliche 

Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises zu stellen sind. In der 

Begründung wird darauf hingewiesen, dass mit dem Antrag die erforderlichen Angaben 

und Unterlagen zur Prüfung (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen 

usw.) einzureichen sind. Dabei ist das Merkblatt M 153 der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zu beachten.  
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung 

 

             
 

 
 
Zu 4.  
Die Belange des Bodenschutzes werden berücksichtigt. 
In die Begründung werden ergänzende Hinweise zur Einhaltung der Vorschriften des  
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBopSchV) mit aufgenommen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Löschwasserversorgung wird abgesichert. Die Stadt beabsichtigt die Flächen am 
Ortsrand, auf denen sich der Löschwasserteich befindet, zu erwerben. 
Die Zufahrt zum Löschteich wird über eine öffentliche Zuwegung gesichert; der Fahrweg 
wird in ausreichender Breite geplant. 
 
 
 
Zu 6. 
In die Begründung wird ein Hinweis mit aufgenommen, dass durch den Bauherren bei 
Durchführung der Baumaßnahme der Verkehrsablauf und die Sicherheit im 
Straßenverkehr zu gewährleisten ist. 
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich keine Festpunkte und Grenzmarken. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 8. 
Es bestehen keine Bedenken seitens des Gesundheitsamtes. 
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Stellungnahme Nr. 18 Abwägung 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aufstellung des B-Planes Nr.10 erfolgt nach § 13b BauGB (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren).  
Das Planverfahren wurde vor dem 31.Dezember 2019 eingeleitet; mit dem B-Plan wird 
eine Grundfläche von < 1.000m² überplant. Nach § 13b Abs.1 gilt somit § 13a 
entsprechend. Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des B-Planes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird nicht erstellt. 
 
In den B-Plan wurden die in der FFH-Verträglichkeitsstudie dargelegten Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen als Festsetzungen mit aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 19 Abwägung 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinkwasserversorgung 
Die Anmerkungen werden in die Begründung mit aufgenommen.  
Im Plangebiet ist eine zweireihige Bebauung vorgesehen. Die Erschließung der 
rückwärtigen Flächen erfolgt über den im Plan festgesetzten privaten Weg. Im Plan ist 
zusätzlich das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und Versorger 
festgesetzt.  
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in privatrechtlicher Verantwortung.  
Die Erschließung ist durch den Vorhabenträger rechtzeitig mit dem WZV abzustimmen. 
 
Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung wird abgesichert. 
Die Stadt beabsichtigt die Flächen am Ortsrand, auf denen sich der Löschwasserteich 
befindet, zu erwerben. Die Stadt wird die Zuwegung zum Löschteich kaufen. 
 
Schmutzwasser 
Die Anmerkungen werden in die Begründung mit aufgenommen.  
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in privatrechtlicher Verantwortung.  
Die Schmutzwasserentsorgung ist durch den Vorhabenträger rechtzeitig mit dem WZV 
abzustimmen. 
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Stellungnahme Nr. 19 Abwägung 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niederschlags-/ Oberflächenwasser 
Eine Regenwasserkanalisation zur Ableitung des Niederschlagswassers der Grund-
stücke ist in Warsow nicht vorhanden. Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt 
in der bebauten Ortslage dezentral; d.h. grundstückbezogen durch Verwertung des 
anfallenden Niederschlagswassers auf den Grundstücken bzw. durch Versickerung 
mittels technischer Anlagen.  
Über das Plangebiet verläuft eine Rohrleitung in Rechtsträgerschaft der Stadt Neukalen.  
(Oberflächenentwässerung der der neuen Dorfstraße). Reserven für Anschlüsse 
einzelne Grundstücke sind vorhanden. Die Stadt Neukalen hat entschieden, dass mit 
Satzungsbeschluss im Bebauungsplan festgesetzt wird, dass das im Plangebiet 
anfallende Niederschlagswasser in die vorhandene Leitung mit eingeleitet werden kann. 
In diesem Fall bedarf es der Zustimmung des unterhaltungspflichtigen WBV.  
Der WBV Obere Peene wurde dazu beteiligt; die Zustimmung zur Einleitung in den 
Vorfluter liegt vor. Gemäß § 8 WHG M-V bedarf es außerdem einer Erlaubnis oder 
Bewilligung. Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass durch die jeweiligen 
Nutzer im Zuge der Umsetzung der Planung die entsprechenden Anträge auf eine 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises zu stellen 
sind. In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass mit dem Antrag die erforderlichen 
Angaben und Unterlagen zur Prüfung (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungs-
unterlagen usw.) einzureichen sind und dabei das Merkblatt M 153 der Deutschen Verein 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zu beachten ist.  
Die Angaben zum Niederschlagswasser werden entsprechend ergänzt. 
 
FFH-Verträglichkeitsstudie 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Nr. 20 Abwägung 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die TK-Linien befinden sich außerhalb des Plangebietes im öffentlichen Verkehrsraum. 
 
Auf die notwendige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes wird in der Begründung 
hingewiesen. 
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Stellungnahme Nr. 20 Abwägung 

 

         
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in privatrechtlicher Verantwortung.  
Die Erweiterung des TK-Netzes ist in Verantwortung des Vorhabenträgers rechtzeitig mit 
der Telekom abzustimmen. 
 
 
Die Hinweise sind durch den Vorhabenträger zu beachten. 
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Stellungnahme Nr. 20  Abwägung 
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